
Italien 
 
Wichtige Telefonnummern: 
Telefonvorwahl Italien: 0039 
Rettung: 0039 / 118 
Polizei: 0039 / 112 
Feuerwehr: 0039 / 115 
 
 
Mitzuführende Dokumente: 
 

• Führerschein 
• Zulassungsschein des jeweiligen KFZ 
• Vollmacht, in italienischer Sprache (falls nicht mit eigenem KFZ gefahren wird) 
• Reisepass oder gültiger Personalausweis 
• A-Pickerl (nicht erforderlich, falls EU-Kennzeichen verwendet wird) 
• Grüne Versicherungskarte 

 
 
Mitzuführende Gegenstände im KFZ: 
 

• Verbandskasten 
• Warndreieck 
• Warnweste 

 
 
Verkehrsbestimmungen: 
 

• Gurtenpflicht / Sturzhelmpflicht. 
• Max. Blutalkoholgehalt 0,5 Promille. 
• Auf Autobahnen, oder Autobahn ähnlichen Straßen, und Landstraßen, ist jedes KFZ 

verpflichtet, auch tagsüber das Abblendlicht einzuschalten. (Für Räder und 
Motorräder gilt Lichtpflicht auch im Ortsgebiet) 

• Telefonieren am Steuer ist nur unter Verwendung einer Freisprecheinrichtung erlaubt. 
• Kinder unter 12 Jahren müssen auf dem Rücksitz befördert werden, außer sie sind 

mittels Kindersitz gesichert. 
• Privates Abschleppen ist auf Autobahnen verboten. 
• Straßenbahnen haben stets Vorrang. 
• Jede Ladung, die nach hinten überragt, muss mit einer 50 x 50 cm großen rot-weiß-

roten, reflektierenden Warntafel gekennzeichnet sein. 
• Auf Mopeds dürfen keine Beifahrer befördert werden (gilt auch für Zweisitzer). 
• Verwendung von Spikereifen ist erlaubt. 
• Autofahrer müssen außerhalb des Ortsgebiets bei Panne, Unfall oder ähnlichen 

Situationen beim Aussteigen aus dem Fahrzeug eine Warnweste tragen (gilt auch für 
aussteigende Beifahrer). Das Nichtanlegen einer Warnweste wird mit Bußgeldern von 
mindestens € 33,60 geahndet. 

 
 
 
 
 
 



Höchstgeschwindigkeiten 
 
Kraftfahrzeuge Ortsgebiet Landstraßen Schnellstraßen Autobahn 
Motorräder bis 149 ccm 50 km/h 90 km/h 110 km/h verboten 
Motorräder über 149 ccm, 
Pkw, Wohnmobile u. Lkw 
bis 3,5 t 
Busse bis 8 t 

50 km/h 90 km/h 

110 Km/h 

130 km/h 

Pkw mit Anhänger 50 km/h 70 km/h 70 km/h 80 km/h 
Busse über 8 t, 
Wohnmobile u. Lkw zw. 3,5 
und 12 t 

50 km/h 80 km/h 
80 km/h 

100 km/h 

Lkw über 12 t 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h 
 
 
Weitere Informationen: 
 

• Landesweites Rauchverbot: Seit dem 10. Januar gilt absolutes Rauchverbot in 
jeglichen öffentlichen Gaststätten, ausgenommen in geschlossenen Räumen mit 
eigener Lüftung. 

• Punkteführerscheinsystem: Auch für ausländische Autofahrer gilt das italienische 
Punkteführerschein System. Bei Erreichung von 20 Punkten, kann der Führerschein 
für 2 bis 6 Jahre entzogen werden. 


